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2023 

Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaus-
haltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen 

zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich 
des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen 
in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen 

(KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO 
UA-Schutzsuchendenaufnahme) 

Vom 11. April 2022 

Auf Grund des § 96a der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der durch 
Artikel 3 Nummer 5 des Gesetzes vom 29. September 
2020 (GV. NRW. S. 916) eingefügt worden ist, verordnet 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Zu
stimmung des Landtages: 

§ 1 
Anwendungsbereich und Geltungsdauer 

(1) Die nachfolgenden Erleichterungen gelten für den 
Haushaltsvollzug im Haushaltsjahr 2022, die Haushalts
satzungen des Haushaltsjahres 2022 und etwaige Nach
tragssatzungen für das Ha ushaltsjahr 2022, die trotz des 
in § 4 geregelten Wegfall s der Verpfüchtung zum Erlass 
dennoch aufgestellt werden, sowie im Fall vo n Doppel
haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2022 und 
2023 für den Haushalt des zweiten Jahres des Doppel
haushaltes entsprechend. 

(2) Die Kommun en sind im Hinblick auf die gesetzliche 
Pflicht nach § 75 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt
mac hung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der je
we ils geltenden Fassung gehalten, verantwortungsvoll 
von den ihnen eingeräumten Erleichterungen Gebrauch 
zu machen. 

§ 2 
U nabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen 

(1) Die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen 
für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme 
und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der 
Ukraine eingereisten Personen , im Folgenden Schutz
suchende, stellen unabweisbare Aufwendungen und Aus
za hlungen nach § 83 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeord
nung für das Land Nordrhein-Westfalen dar. Die 
Voraussetzungen für die Leistu ng über- und außerplan
mäßiger Aufwendungen und Auszahlungen liegen auch 
dann vor, wenn ein erheblicher Fehlbetrag entsteht. Die 
Finanzierung ist gewährleistet, wenn ausreichende Mit
tel vorhanden sind, um die Auszahlungen zu leisten. Da
bei ist die Herkunft der Mittel (auch Liquiditäts- oder 
Kredite für Investitionen) nicht von Bedeutung. 

(2) Über Aufwendungen und Auszahlungen , die nach 
Um[ang und Bedeutung erheblich sind , hat der Rat nach 
§ 83 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord
rhein-Westfalen zu entscheiden. 

§3 
Aufnahme von Krediten 

(1) Die Aufnahme von Krediten nach § 86 Absatz 1 
Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen für Auszahlungen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden soll 
auch dann zulässig sein, wenn es s ich um wesentliche In
standsetzungen handelt. 

(2) Sofern der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditäts
sicherung nach § 78 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 der Ge
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen im 
Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung 
von _Schutzsuchenden überschritten werden muss , gi lt 
die Uberschreitung als genehmigt. In diesen Fällen sind 
die zuständigen Aufsichtsbehörden frühzeitig und um
fassend zu unterrichten. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(3) Auf gegebenen[a lls erforderli che Nachweise im Zu
sammenhang mit der Einhaltung der Grundsätze der Fi-

nanzmittelbeschaffung nach § 77 Absatz 4 der Gemein
deordnung für das Land Nordrhein -Westfalen darf ver
zichtet werden. 

§4 
Entfall der Verpflichtung zum Erlass 

einer Nachtragssa tzung 

(1) Die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssat
zung nach § 81 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das 
La nd Nordrhein-Westfa len entfällt , soweit diese durch 
finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen zur Auf
nahme und Unterbringung der Schutzsuchenden oder 
maßnahmebedingte Abweichungen vom Stellenplan 
verursacht ist. 

(2) Absatz 1 gilt für das Erfordernis von Nachtragssat
zu ngen im Zusammenhang mit diesbezüglichen Kredit
aufnahmen nach den §§ 86 und 89 der Gemeindeord
nung für das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend. 

(3) Das für den Beschluss über die Haushaltssatzung zu
ständige Organ ist frühzeitig und umfassend zu unter
richten . 

§5 

Kontierung der mit der Aufnahme 
und Unterbringung der Schutzsuchenden 

anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie 
Einzahlungen und Au szahlungen 

(1) Die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Un
terbringung der Schutzsuchenden sowie weiterer Hilfen 
und Unterstützungsleistungen anfallenden Erträge und 
Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 
sind auf den nach sachlichen Gesichtspunkten einschlä
gigen Konten zu erfassen. 

(2) Um die Transparenz der Erträge und Aufwendungen 
sowie Einzahlungen und Auszahlungen sicherzustellen, 
is t di e Bildung entsprechender Konten und Produkte un
terhalb der jeweils verbindlichen Ebene vorzunehmen, so 
dass hieraus der Bericht nach § 6 Absatz 1 erstellt wer
den kann. 

(3) Bei der Erfassung der Erträge und Aufwendungen ist 
nach dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentl i
chen Ergebnis zu trennen. Dabei dürfen insbesondere 
Erträge und Aufwendungen mit absehbar einmaligem 
Charakter als außerha lb der gewöhnlichen Geschäftstä
tigkeit angefallen gelten und demzufolge im außeror
dentlichen Ergebnis erfasst werden. Eine eindeutige 
Zuordnung im Hinblick auf die Aufnahme und Unter
bringung von Schutzsuchenden ist Iür Zwecke der Be
richtserstellung nach § 6 Absatz l vorzunehmen . Eine 
pauschale Erfassung im außerorden tlichen Ergebnis ist 
hingegen nicht sachgerecht. 

§6 

Berichtswesen 

(1) Die Kämmerin oder der Kämmerer berichtet dem für 
den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen 
Organ zum Ende eines jeden Quartals, erstmals zum 
Stichtag 30. Juni 2022 , über Erträge und Aufwendungen 
sowie über Einzahlungen und Auszahlungen (einschließ
! ich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche
rung oder von Krediten für Investitionen) im Zusam
menhang mit der Aufnahme und Unterbringung der 
Schutzs uchenden. Das für Kommunales zustä ndige Mi
nisterium kann zum Zwecke der Berichterstattung ein 
Muster veröffentli chen. Ist dieses veröffentlicht, sind die 
Kommunen verpflichtet, dieses Muster zu verwenden. 

(2) Der Bericht nach Absatz 1 ist des Weiteren der Auf
sichtsbehörde zuzuleiten . Handelt es sich bei dieser um 
eine untere Aufsichtsbehörde, leitet diese den Bericht an 
die zuständige Bezirksregierung weiter. 

§ 7 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 11. Apri l 2022 
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Die Ministerin 
fü r He imat , Kommunales , Bau und Gle ichstellung 

des Landes No rd rhein -Westfalen 

Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2022 S. 464 

203015 

Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die 

Laufbahn des mittleren technischen Dienstes 
in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vom 28. März 2022 

Auf Grund des § 7 Absa tz 2 Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (G V. NRW. S . 310 , ber. S. 642) verordnet das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Ein
vern ehmen mit dem Ministerium des Innern und dem 
Mini sterium der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Verordnung über di e Ausbildung un d Prüfung für die 
Lau fba hn des mittleren technischen Dienstes in der 
Staa tlichen Arbei tsschutzverwaltu ng des La nd es Nord
r hei n-Westfalen vom 21. April 20 11 (GV. NRW. S. 23 1), 
die zuletzt durch Verordnung vom H . Juli 2015 (GV. 
NRW. S. 544) geändert wo rden is t , w ird wie fo lgt geän
dert: 

1. Die Überschrift wird wie fo lgt gefasst: 

„Verq_rdnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 

Laufbahngruppe 1 in der S taatlichen Arbeitsschutz
verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(VOAP 1.2 StAV)". 

2. § l wird wie folgt geändert: 

a ) In Satz 1 werden die Wörter „mittleren techni
schen Dienst " durch di e Wörter „t echnischen Ver
wa ltungsdienst in der Ämtergruppe des zwei ten 
E inst iegsa mtes der Laufba hngruppe 1" ersetzt. 

b) In Sa tz 2 werden nach dem Wort „umfassenden" 
die Wörter „fachlichen und method ischen" einge
fügt. 

c) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Die Inhalte der Ausbildung ergeben sich aus 
dem Mustera usbildungspla n gemä ß Anlage 1. Die 
in dieser Verordnung gena nnten Anlagen sind 
ve rbindlich." 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absa tz 1 werden die Wörter „La ufba hn des 
mittleren technischen Dienstes" d urch die Wörter 
„Ä mtergruppe des zweiten Einsti egsamtes der 
La ufba hngruppe l " ersetzt. 

b) In Absa tz 2 Nummer 2 werden d ie Wörter „den 
mittleren technischen Dienst " durch die Wörter 
„d ie Ämtergruppe des zweiten Einstiegsa mtes 
der La ufba hngruppe l " ersetzt. 

4. § 3 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) In Absatz 1 Sa tz 2 wird di e Anga be ,, (Ministe
rium)" durch die Wörter ,, , im Fo lgenden Ministe
rium ," ersetzt . 

b) In Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „z wei 
Lichtbilder " durch die Wörter „e in Bewerbungs
fo to" er setzt . 

5. § 4 wi rd wie folgt geä ndert : 

a) In Sa tz 2 werden di e Wörter „schriftlichen Unter
lagen" durch das Wor t „Bewerbungsunterlagen" 
ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird fo lgender Sa tz eingefügt: 

,, Bewerberinnen und Bewerber, die nach den U n
terl agen di e Voraussetzungen ni cht erfüllen , wer
den ni cht in das Auswahlverfahren einbezogen ." 

c) Im neuen Sa tz 4 wird das Wort „Perso na la uslese
verfa hren" durch das Wort „Persona lauswa hlver
fa hren" ersetzt. 

d) Nach dem neuen Sa tz 4 werden folgende Sätze 
eingefügt: 

„Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
soll di e zu künftigen Einsatzgebiete der Staa tli 
chen Arbeitsschutzverwaltung berücksichti gen. 
Im Zentrum der Auswahl stehen d ie E igenmoti
va ti on, di e Sozialkompetenz, di e lösungsorien
tier te Handlungsfä higkeit, das Vera ntwortungs
bewusstsein und d ie Fachkompetenz." 

6. § 7 wi rd wie folgt gefasst: 

,,§ 7 

Dauer 

(1) Der Vorbere itungsdi enst da uert einschließlich 
der Prüfungen und des Erholungsurla ubs 15 Mona te, 
wenn d ieser in Vollzeit a bsolviert wird . Aufgrund be
sonderer persönli cher Umstände bes teht die Mög
li chkeit , di e Ausbildungsanteile in d_er Ausbi ld ungs
behörde in Teilzeit durchzuführen. Uber di e Durch
führun g der Ausbildung in Teilzeit und die da mit 
ver bundene Verlä ngerung der Ausbildungszeit ent
scheidet das Mini sterium in Abstimmung mit der 
Ausb il d ungsbehörde und der Ausbildungsleitung. 

(2) D ie Inhalte der Ausbildung ergeben sich a us dem 
Musterausb ildungsplan gemäß Anlage l." 

7. § 8 Absatz 1 wird wie fo lgt gefasst : 

,, (1 ) Wä hrend der praktischen Ausbildung soll en die 
Ausb il dungsbehörden den Anwä rter innen und An
wä rtern d ie Fachkenntni sse, Fertigkeiten und Me
th oden vermit_teln , die di ese zur Erfüllung der Auf
ga ben in der Amterg ruppe des zweiten Einsti egsam
tes der La ufbahngruppe 1 befähi ge n. Gleichzeitig 
soll das Verständni s fü r die mit dem Ges undheits
schutz a m Arbeitspla tz verbundenen rechtli chen, so
z ia len und w irtschaftli chen Fragen geförd ert wer
den . Di e Anwärterinnen und Anwärter sollen in Ab
hängigkeit von ih rer Vorquali fika ti on und ihrer 
Entwicklung in der Ausbildung Vorgänge in fac hli
cher und rechtli cher Hinsicht eigenstä ndig im In
nen- und Außendi enst bearbeiten . S ie sollen lernen, 
Vo rgä nge in ta tsächlicher und recht] icher Hinsicht 
geordnet vorzu tragen. Zur Besichtigung von öffentli
chen, wirtschaftlichen und sozia len Ein ri chtungen 
und zu Bera tungen und Verha ndlungen sollen s ie 
hinzugezogen werden . Die Ausbildung kann durch 
die Teilna hme a n a nderen Vera nstaltungen ergä nzt 
werden." 

8. In § 9 Absa tz 2 werden nach dem Wort „Initi a tive" 
die Wörter der Anwärter innen und Anwärter " ein -
gefügt. " 

9. § 10 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) Die Überschrift w ird wie folgt gefasst: 

,,§ 10 
Verantwortliche Personen in der Ausbildung". 

b) Absatz 1 wird wie fo lgt geändert: 

aa) Sa tz l wird wie folgt gefasst: 

„Das Ministerium bestimmt eine Beamtin 
oder einen Beamten der Ämtergruppe des 
zweiten Einstiegsamtes der La ufba hngruppe 
2 in der S taa tlichen Arbeitsschutzverwaltung 
zur Ausbildungsleitung sowi e geeignete Be
schäftigte zu deren Unterstützung." 

bb) Sa tz 3 wird a ufgehoben . 

c) Absa tz 2 wi rd wie fo lgt geändert: 

aa ) In Satz 1 werden die Wörter „des höheren 
techni schen Dienstes" durch di e Wörter „der 
Ämtergru ppe des zweiten Einsti egsamtes der 
La ufba hngruppe 2" und die Wörter „Dezer
naten Betri eb] icher Arbeitsschutz oder Tech-
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